
I
F inanzamt Ha'l le( Saa'le)

Steuernumer I I O/142/OO72l(Bitte bei Rückfragen und Zahlungen angeben)

06108 Halle (Saale)
Hallorenring 1O

21 .O2.2023

Te I efon
Tel efax

6924- 1 81 I
6924:4600

0345
0345

FA Halle(Saale)r 06103 Halle
000000076

Fi rna
R./IVP Rauschenbach x
Neunann x Partner
Steuerbe rate rsozi etät
Franckestr. l5
06llO Halle

ErL

FUr
LAMSA E.V.
Bernburger str. 25a ' 06108 Halle

Fre r- ste I I urng sbe sche i d
für 2018 bis 2O2O zur

Körperschaftsteuer
und Gewerbesteuer

Bcrchei&Nr.: h48
Geprüft

23,2,2o23u*. J

tel lt werden'
Itegt. Die Fnist

&n:

--
-

)

T
EN

-H

TC'

-lf'l

E

-
-

i.o {
Feststel lung

Art der Feststel lung
Der Bescheid ist nach S 164 Abs. 2 AO geändert. Der Vorbehalt der Nachprüfung bleibt bestehen.

Feststel lung
Unfang der Steuerbefreiung
Die Körperschaft ist nach 5 5 Abs. I Nr. I KStc von der Körpenschaftsteuer befneit.
Sle ist nach S 3 Nr. 6 GewStG von den Gelverbesteuer befreit.

Hinweise zu steuerbegünstigten Zwecken
Die Körperschaft fördert im Sinne der SS 51 ff. AO ausschlleßlich und unnittelbar folgende
geneinnützige zwecke:
- Förderung der Jugendhilfe (5 52 Abs. 2 satz I Nr. 4 Ao)
- Förderung der Erziehuns (s 52 Abs. 2 satz 1 Nr. 7 Ao)
- Förderung der Volks- und Benufsbi ldung

einschließlich der studentenhllfe (s sz aus. 2 satz 1 Nr. 7 Ao)
- Förderung des wohlfahrts$,esens (S 52 Abs. 2 satz 1 Nn.9 Ao)
- Förderung der Hilfe für politlsch' rassisch oder religiös Verfolgte,

für Flüchtlinge und vertriebene (S 52 Abs. 2 satz 1 Nr. 10 AO)
- Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des

Völkerverständigungsgedankens (5 52 aus. 2 satz I Nr. 13 Ao)
- Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern (S 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. l8 AO)

Hlnweis zur Ausstel lung von zuwendungsbestät igungen
Die Körperschaft lst berechtigt, für Spenden' die ihr zur Verwendung für diese Zwecke zuge$,endet
werdenr zuwendungsbestätigungen nach antlich vorgeschriebenem Vordruck (S SO als. 1 EstDV) auszu-
stellen. Die antlichen Muster für die Ausstellung steuerlicher ZuuJendungsbestätigungen stehen im
Internet unter httpsz//wl|t-w.formulare-bfinv.de als ausfüllbare Formulare zur Venfügung.

Die Könperschaft ist berechtigt, für Mitgliedsbeiträge Zurvendungsbestätigungen nach amtlich vorge-
schriebenen Vordruck (S 50 aUs. 1 EstDV) auszustellen.

Zuwendungsbestätigungen für spenden und ggf. Mitgliedsbeiträge dürfen nur ausges
u,enn das Datum dieses Freistellungsbescheides nicht länger als fünf Jahre zurück
ist taggenau zu berechnen (S 63 Abs. 5 Ao).
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Haftung bei unrichtigen zuwendungsbestätigungen und fehlverwendeten Zuwendungen
t{er vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung ausstellt oder veran-
lasstr dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten
Zwecken verwendet werden' haftet für die entgangene steuer. Dabei wird die entgangene Einkonmen-
steuer oder Körperschaftsteuer mit 30 %, die entgangene cewerbesteuer pauschal nit 152 der Zuwen-
dung angesetzt (S 10b Abs. 4 Estc' S I Abs. 3 Kstc, S 9 Nr. 5 cet{stc).

Hinwei se zun Kapitalertragsteuerabzug
Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31.12.2025 zufließen, reicht für die Abstandnahne von Kapital-
ertragsteuerabzugnachS44aAbs.4undTsatzlNr.lsowieAbs.4bsatzlNr.3undAbs.l0
Satz i Nn. 3 EStc dle Vorlage dieses Bescheides oder die Uberlassung einer amtlich beglaubigten
Kopie dieses Bescheides aus. Das cleiche gi lt bis zum o. a. zeitpunkt für die Erstattung von
Kapitalertragsteuer nach s 44b Abs. 6 satz 1 Nr. 3 EstG durch das depotführende Kredit- oder
Fi nanzdienst lei stungsi nst i tut .

Die vorlage dieses Bescheides ist unzulässig' wenn die Erträge in einem wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb anfallen, für den die Befneiung von der Körperschaftsteuer ausgeschlossen ist.
Annerkunqen
Bitte beachten sie' dass die Inanspruchnahme der Steuerbefreiungön äuch ln Zukunft von det'tat-
sächlichen Geschäftsführung abhängt, die der Nachprüfung durch das Finanzamt - ggf. im Rahnen ei-
ner Außenprüfung - unterliegt. Die tatsächliche Geschäftsführung muss auf die ausschließliche
und unmittelbane Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und die Bestlmmungen der
Satzung beachten.
Dies nuss auch künftig durch ordnungsnäßige Aufzeichnungen (Aufstellung der Einnahnen und Ausgab-
enr Tätigkeitsbericht' Vermögensübersicht mit Nachweisen über Blldung und Entwicklung der Rück-
Iagen) nachgewiesen werden (S 63 AO).

Er läuterungen
Hierdurch erledigt sich Ihr Einspruch,/Antrag vom 09.02.2023.
Dieser B€scheid tritt an die stelle des angefochtenen Bescheids vom 25.01,2022. Der Einspruch ist
hierdurch nicht erledigt; das Verfahren wird fortgesetzt. Eines vJelteren Einspruchs bedarf es
nicht.

Rechtsbehe I fsbe lehrung
Dle in diesem Bescheid enthaltenen Verwaltungsakte können nit den Einspruch angefochten werden.
Der Einspruch ist bei den vorbezeichneten Finanzant oder bel der angegebenen Außenstel le
schriftlich einzureichenr diesem / dieser elektronisch zu übermitteln oder dort zur Niederschrift
zu erklären.
Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen' sorveit dieser Bescheid einen Veru,altungsakt ändert oder
ersetztr eoll€h den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige
Klage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In diesen Fall wird der neue
Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.
Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen lilonat.
sie beginnt mit Ablauf des Tages' an dem lhnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei
zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als
bewirktr €s Sei denn' dass der Bescheid zu einen späteren zeitpunkt zugegangen ist.
Bei Einlegung des Einspruchs soll der Verwaltungsakt bezeichnet werden, gegen den sich der
Elnspruch richtet. Es soll angegeben werden' inwieweit der Verwaltungsakt angefochten wird. Ferner
sollen dle Tatsachehr die zur Begründung dienen, und dle Beweismittel angeführt riverden.

Detenschutzhinrei s
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre
Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über lhre Ansprechpartner in Datenschutzfragen
entnehnen Sie bitte dem al lgemeinen Informationsschrelben der Finanzverwaltung. Dieses
Informationsschreiben finden Sie unter wwt',.finanzamt.de (unter der Rubrik "Datenschutz") oder
erhalten Sie bel lhrem Finanzamt.
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